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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir laden Sie herzlich ein, am 13. Sep-
tember 2023 in Augsburg dabei zu sein, 
wenn Prof. Dr. Dirk Ziebolz, Poliklinik für 
Zahnerhaltung und Parodontologie, Uni-
versität Leipzig, zur Parodontologie refe-
riert. 

Die Parodontologie ist in den letzten 
Jahren durch die Einführung der neuen 
Richtlinien in der Parodontologie mehr 
und mehr ins Zentrum des Behandlungs-
spektrums der Praxen gerückt. 

Auch wenn durch die nicht hinnehmbare Wie-
dereinführung der Budgetierung  durch den 
Bundesgesundheitsminister die Praxen mit vol-
ler Wucht trifft, so sind wir als Mediziner trotz 
allem verpflichtet uns wissenschaftlich auf 
den Stand der Dinge zu bringen, um unsere 
Patienten  über die bestmögliche Versorgung 
zu informieren und eine optimale Therapie 
anbieten zu können. Darüber hinaus können 
wir durch die Parodontologie wie beinahe 
in keiner anderen Disziplin der Medizin und 
Zahnmedizin in hervorragender Weise eine 
langfristige und stabile Patientenbindung auf-
bauen.                                                                                                                                                            

Parodontale Diagnosestellung und 
Risikobeurteilung 

Zahnmedizinische Betreuung: 
praxisorientiert – zeitgemäß – bedarfsgerecht

Seminarinhalt:

Die neue PAR-Therapieleitlinie bzw. Be-
handlungsrichtlinie erfordert eine um-
fängliche parodontale Diagnosestellung 
auf der Basis einer strukturierten Erfas-
sung anamnestischer Auffälligkeiten und 
klinischer parodontaler Befunde. Dabei 
zielt die komplexe Befunderhebung auf 
eine zeitgemäße Beurteilung des Schwe-
regrades (Staging) als auch des Progressi-
onsrisikos (Grading). Welche allgemein-
medizinischen Aspekte sollten in der 
Behandlungsplanung und präventiven Be-
treuung berücksichtigt werden? Welche 
klinischen parodontalen Befunde sind in 
welcher Therapiestufe zu erheben und im 
Hinblick auf Prognose, Therapieentschei-
dung und Verlaufskontrolle (Progressions-
beurteilung) zu interpretieren? Benötige 
ich noch erweiterte Diagnostik, wie z.B. 
mikro- oder molekularbiologische Tests? 

Dieses Seminar gibt einen Überblick zur 
zeitgemäßen und bedarfsgerechten paro-
dontalen Befunderhebung und Diagnose-
stellung. Zudem sollen Konsequenzen für 
die parodontale Therapie und präventions-
orientierte Betreuung diskutiert werden. 

Prof. Dr. Dirk Ziepholz

Termin:  
Mittwoch, den 13.09.2023, 
14.00 – ca. 18.30 Uhr

Ort:         
Augsburg, Haus St. Ulrich,  Kappelberg 1 

Teilnehmer:  
Zahnärztinnen und Zahnärzte

Teilnahmegebühr: 
€ 180,00 inkl. Verpflegung
€ 110,00  Vorbereitungsassistenten (auf 
Nachweis)

Bitte melden Sie sich mit dem im Heft ab-
gedruckten Abschnitt an.

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teil-
nahme.

Informieren Sie sich auch auf der Websi-
te des ZBV Schwaben über unsere Fort-
bildungsangebote.

Mit herzlichen kollegialen Grüßen

Dr. Werner Krapf 
Fortbildungsreferent

++ Referat Fortbildung ++
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Der ZBV Schwaben bietet hierzu folgende Veranstaltung an:

Termin:               13. September 2023, 14.00 bis 18.30 Uhr

Ort:  Augsburg, Haus St. Ulrich,  Kappelberg 1

Referent:  Prof. Dr. Ziebolz von der Universität Leipzig

Teilnehmer: Zahnärzte/innen sowie Vorbereitungsassistenten/innen

Gebühr:  € 180,00 pro Zahnärzte/innen inklusiv Verpflegung
  € 110,00 Vorbereitungsassistenten/innen (auf Nachweis) inklusive Verpflegung

Ihre Anmeldung senden Sie bitte an den ZBV Schwaben, Lauterlech 41, 86152 Augsburg
oder per Fax an die Nummer 0821 3431522

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV Schwaben auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Abbuchung erfolgt 
innerhalb 10 Tagen nach Kursteilnahme der Satzung des ZBV Schwaben.

Ein Rücktritt von einer erfolgten Anmeldung ist bis 8 Tage vor Kursbeginn mit einer Stornogebühr in Höhe von 50% der Kursge-
bühr oder unter Nennung eines Ersatzteilnehmers möglich!
Die geschäftsmäßige Verarbeitung Ihrer angegebenen Kontaktdateninformationen für dieses Formular erfolgt nach Art. 6 (1) f. DSGVO an den Zahnärztli-
chen Bezirksverband Schwaben, Körperschaft des öffentlichen Rechts (K.d.ö.R.),  Lauterlech 41, 86152 Augsburg. Sie können jederzeit der Nutzung Ihrer 
Daten unter oben stehender Anschrift widersprechen. Ihre Daten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der Information der Mitglieder – nicht 
für werbliche Zwecke – verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.zbv-schwaben.de> Datenschutzerklärung 

„Parodontale Diagnosestellung und 
Risikobeurteilung in der 
zahnmedizinischen Betreuung“

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:

Hiermit ermächtige ich den Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben, die Gebühr von _____ Euro pro Person  
von meinem Konto

IBAN 

Dies ist ein         Praxiskonto oder ein          Privatkonto 

(Bank/Sparkasse) abzubuchen.

Rechnungsversand via Email 
bitte an folgende Adresse:       ________________________________________________________________

Ort/Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Ort, Datum Praxisstempel/Unterschrift
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Prof. Jan Kühnisch von der Abteilung 
Zahnerhaltung der LMU München be-
schäftigt sich am 4. Oktober in Mem-
mingen intensiv mit der Kinderzahnheil-
kunde: Kariesmanagement bei Kindern 
und Jugendlichen, evtl. notwendige en-
dodontische Behandlung. Anhand von 
typischen, alltäglichen Behandlungssi-
tuationen wird er uns in komplexen Fall-
präsentationen seine Vorgehensweise 
präsentieren und Therapielösungen auf-
zeigen.

Seminarinhalt:
Aktuelle Standortbestimmung zum kli-
nischen Management des Pulpa-Den-
tin-Komplexes am Milchzahn. Beim 
Vorliegen eines klinisch symptomlosen 
Milchzahnes mit einer pulpanahen Ka-
ries wird heute die unvollständige bzw. 
selektive Kariesexkavation favorisiert. 
Tritt bei der Kariesexkavation jedoch eine 
Perforation der Pulpa im kariösen Dentin 
ein, ist die Pulpotomie indiziert. Dabei ist 
nach der Amputation der Kronenpulpa 
die Blutstillung mit Eisen-III-Sulfat das 
etablierte Vorgehen. Nach erfolgreicher 

Milchzahn-Endodontie 

Klinisches Management typischer Behandlungssituationen 
bei Kindern und Jugendlichen

Blutstillung kann hier die Abdeckung der 
radikulären Pulpa mit einem bioaktiven 
endodontischen Zement erfolgen. Bei 
korrekter (Kontra)Indikationsstellung ist 
die Erfolgsrate endodontischer Behand-
lungsmaßnahmen im Milchgebiss sehr 
hoch. 

Zweites Ziel des Vortrages ist es, typische 
Behandlungssituationen aus dem Bereich 
der Kinder- und Jugendzahnmedizin aus 
praktischer Sicht darzustellen, um so be-
währte Vorgehensweisen zu illustrieren.

Prof. Dr. Jan Kühnisch, 
Ludwig-Maximilians-Universität München

Curriculum Vitae
  
1991 bis 1996       Studium der Zahnmedizin an der Universität Leipzig und 
  Friedrich-Schiller-Universität Jena/ Bereich Erfurt
1998, 2002             Wrigley-Prophylaxe-Preis  
1999                        Vivadent-Forschungspreis
1998 bis 1999       Assistenzzeit in zahnärztlicher Praxis 
1999                        Dissertation mit dem Prädikat „summa cum laude“ 
2000                        Wissenschaftlicher Assistent an der Poliklinik für Präventive              
  Zahnheilkunde der FSU Jena
2003                        Spezialisierung im Fachbereich “Kinder- und Jugendzahnheilkunde”
seit 2004            Zahnarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Poliklinik für       
  Zahnerhaltung und Parodontologie der Ludwig-Maximilians- 
  Universität München
2006                   Ernennung zum Oberarzt im Funktionsbereich Kinder- und         
  Jugendzahnheilkunde an der Poliklinik für Zahnerhaltung und  
  Parodontolgie der LMU München
2008/2009             Habilitation und Ernennung zum Privatdozenten 
2015                        Ernennung zum APL-Professor

Prof. Dr. Jan Künisch

Ich lade Sie recht herzlich zu diesem in-
teressanten Thema ein. Für Verköstigung 
ist auch gesorgt. Bitte melden Sie sich 
mit dem im Heft abgedruckten Anmel-
deabschnitt an.

Ich freue mich auf Ihr zahlreiches Erschei-
nen.

Dr. Werner Krapf
Referat für Fortbildung
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Der ZBV Schwaben bietet hierzu folgende Veranstaltung an:

Termin:               Mittwoch, 4. Oktober 2023, 14.00 – ca.18.30 Uhr

Ort:  Stadthalle Memmingen, Platz der dt. Einheit 1, Memmingen

Referent:  Prof. Dr. Jan Kühnisch, Ludwig-Maximilian-Universität

Teilnehmer: Zahnärztinnen, Zahnärzte

Gebühr:  € 180,00 pro Person inklusiv Verpflegung
  € 110,00 für Vorbereitungsassistenten/innen auf Nachweis

Ihre Anmeldung senden Sie bitte an den ZBV Schwaben, Lauterlech 41, 86152 Augsburg
oder per Fax an die Nummer 0821 3431522

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV Schwaben auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Abbuchung erfolgt 
innerhalb 10 Tagen nach Kursteilnahme der Satzung des ZBV Schwaben.

Ein Rücktritt von einer erfolgten Anmeldung ist bis 8 Tage vor Kursbeginn mit einer Stornogebühr in Höhe von 50% der Kursge-
bühr oder unter Nennung eines Ersatzteilnehmers möglich!
Die geschäftsmäßige Verarbeitung Ihrer angegebenen Kontaktdateninformationen für dieses Formular erfolgt nach Art. 6 (1) f. DSGVO an den Zahnärztli-
chen Bezirksverband Schwaben, Körperschaft des öffentlichen Rechts (K.d.ö.R.),  Lauterlech 41, 86152 Augsburg. Sie können jederzeit der Nutzung Ihrer 
Daten unter oben stehender Anschrift widersprechen. Ihre Daten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der Information der Mitglieder – nicht 
für werbliche Zwecke – verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.zbv-schwaben.de> Datenschutzerklärung 

Milchzahn-Endodontie 
und klinisches Management typischer 
Behandlungssituationen bei Kindern 
und Jugendlichen

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:

Hiermit ermächtige ich den Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben, die Gebühr von _____ Euro pro Person  
von meinem Konto

IBAN 

Dies ist ein         Praxiskonto oder ein          Privatkonto 

(Bank/Sparkasse) abzubuchen.

Rechnungsversand via Email 
bitte an folgende Adresse:       ________________________________________________________________

Ort/Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Ort, Datum Praxisstempel/Unterschrift
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dieser Serie werden zudem auch die Fort-
bildungsreferenten der bayerischen ZBV 
als Diskussionspartner mitwirken. 

Übersicht: 
https://www.eazf.de/uploads/
dokumente/online-portal/berufsrisiko/
berufsrisiko.pdf

Anmeldung:
https://online.eazf.de/Risiko-Berufs-
krankheit/z53903 

Live aus dem Online-Studio der eazf in 
München finden jeweils 

mittwochs, 05.07. bis 27.09.2023, 18 Uhr 

die jeweilige Online-Fortbildung zum 
Thema Risiko Beruf(skrankheit) mit un-
terschiedlichen Referenten statt. 

Unter Moderation von Prof. Dr. Johannes 
Einwag blicken die Dozenten aus Zahn-
medizin, Medizin, Psychologie, Kommu-
nikations- und Sportwissenschaft über 
den Tellerrand der Mundhöhle hinaus. In 

Risiko Beruf(skrankheit) - 
das geht uns alle an!

Die eazf GmbH bietet gemeinsam mit den Fortbildungsreferenten 
der ZBVe in Bayern eine neue Online-Fortbildungsserie 

für Zahnärzte und Praxisteams an.

++ Referat Fortbildung ++

Prof. Dr. Johannes Einwag
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Fachkundenachweis für Röntgen
ist nicht Bestandteil einer deutschen Approbation bei Anerkennung 

ausländischer Approbationsnachweise

Nach entsprechenden Vorkommnissen
im Bezirk Niederbayern möchte der ZBV
Schwaben allen Kolleginnen und Kolle-
gen, die im Ausland Zahnmedizin stu-
diert und im Anerkennungsverfahren die
deutsche Approbation erlangt haben,
folgenden wichtigen Hinweis geben:

Die Ausstellung einer deutschen Appro-
bationsurkunde beinhaltet nicht den
Fachkundenachweis im Strahlenschutz.
Somit dürfen Röntgenbilder nicht ange-
fertigt und befundet werden. Auch das

Betreiben einer Röntgeneinrichtung ist
nicht erlaubt. Nicht einmal das Anferti-
gen von Röntgenbildern auf Anweisung
des Praxisbetreibers (Röntgenschutzbe-
auftragten). Für alle diese Tätigkeiten
muss die Fachkunde nachgewiesen wer-
den. Und diese ist eben nicht in der
Approbation enthalten. Hierfür möchte
ich auch auf den Hinweis der Bayerischen
Landeszahnärztekammer verweisen:

Zahnärzte, die in Deutschland studieren,
erwerben die Fachkunde in der Regel im

Rahmen des Staatsexamens. Zahnärzte,
die ihr Studium nicht in Deutschland
absolviert haben, müssen die Fachkunde
nach Erhalt der Approbation gesondert
erwerben. Dazu muss die Sachkunde
nachgewiesen und ein von der zuständi-
gen Stelle anerkannter Kurs absolviert
werden. Die erfolgreiche Teilnahme an
einem Kurs darf für die Ausstellung der
Fachkundebescheinigung nicht länger
als fünf Jahre zurückliegen.

Referat Praxisführung

Wohin geht es mit GKV-FinStG 
und Paro-Behandlung?

Christian Berger bezieht Stellung zum neuen Kostendämpfungsgesetz
und dessen Auswirkungen im Interview

Der ZBV Schwaben stellt seinen Mitglie-
dern den Zugang zu Online-Interview mit
Christian Berger zur Verfügung. Er hat im
Rahmen der Fortbildungsserie „Der BDIZ
EDI informiert 2022“ über die gesund-
heitspolitischen Herausforderungen für
Zahnärztinnen und Zahnärzte referiert.
Mit unten stehendem QR-Code kann das

Webinar kostenfrei für ZBV-Mitglieder
angesehen werden. 

Zum Inhalt: Die systematische und nach-
haltige Parodontitis-Therapie gemäß
S3-Leitlinie wird nicht abgeschafft. Sie
wird, wie fast alle vertragszahnärztlichen
Leistungen aber ab 2023 der Budgetie-

rung unterworfen sein. Davon sind
Behandler und die gesetzlich versicher-
ten Patientinnen und Patienten betrof-
fen. Die Journalistin Anita Wuttke inter-
viewt Christian Berger, KZV-Vorsitzender
in Bayern und BDIZ EDI-Präsident. 
Das Interview besteht aus 2 Teilen: GKV-
FinStG und PAR-Behandlungsstecke.

Quelle: BDIZ EDI

ZNS 12-2022_ZNS  28.11.22  14:44  Seite 20
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58. Bodenseetagung 
 

Parodontologie 2.0  –  Update und Perspektiven 
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steigern und Steuern sparen

Gemeinsame Veranstaltung von ZBV und ABZ eG

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit über 35 Jahren wartet die Zahnärz-
teschaft auf eine Anhebung des Punkt-
werts als Grundlage für eine Anpassung 
der Honorare. Die zuständige Politik      
ignoriert das berechtigte Anliegen, ja es 
grenzt an Ignoranz, wenn dieses Anlie-
gen nicht einmal Gehör findet. 

Andererseits sind die Kosten in allen Be-
reichen überdurchschnittlich gestiegen. 
Auch hier gibt es enorme Einsparpo-
tenziale. Diese zu eruieren und umzu-
setzen ist ein Teil der Ertragsverbesse-
rung. Darüber hinaus kann eindrucksvoll 
über den Praxisvergleich, also die be-
rühmte „Benchmark“ aufgezeigt wer-
den, wo Sie als Praxisinhaber Ertragspo-
tenziale ausmachen können. Sie werden 
überrascht sein. Es lohnt sich für Sie.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte 
melden Sie sich über Email-Adresse der 
ABZ an.

Es wird ein spannender und vor allem 
lohnender Nachmittag.
Mit herzlichen Kollegialen Grüßen
Dr. Werner Krapf 

Seminarinhalte: 
•	 Umsatz-,	Kosten-	und	Ertragssituation,	

Möglichkeiten zur Verbesserung 

•	 Lohnoptimierung,	 Möglichkeiten	 für	
steuer- und sozialversicherungsfreie 
Zuwendungen 

•	 Potenziale	 aufdecken,	 um	 nachhaltig	
 die Steuerlast zu optimieren 

•	 Umsatzsteuer:	Leistungen	und	die	ab-
zugsfähige Vorsteuer richtig erfassen, 
Risiken und Chancen 

•	 Benchmark	von	betriebswirtschaftlichen	
Leistungsindikatoren und Honorar-
benchmark 

•	 Handlungsoptionen
 

Termin: 
18.10.2023, 
17:00-20:00 Uhr

Ort: 
Augsburg, 
Haus St. Ulrich
Kappelberg 1    
86150 Augsburg

Referenten: 
StB Bernhard Fuchs, 
Heinz Abler (ABZ eG)

Kosten je TN: 
140 € (Vorzugspreis für ZBV Schwa-
ben), 
Mindestteilnehmerzahl 10 

Anmeldung an: 
info@abzeg.de 

Die 58. Bodenseetagung für Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte findet am 15./16. 
September 2023 in Lindau (Bodensee) 
in der Inselhalle statt. 

Veranstalter ist die Bezirkszahnärzte-
kammer Tübingen, 
Tel. 07071 / 911-222 – 
Fax: 07071 / 911-209; 

Anmeldung an: 
carola.kraft@bzk-tuebingen.de

Mehr Informationen: 
www.zbv-schwaben.de > Fortbildung
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Fachkundenachweis für Röntgen
ist nicht Bestandteil einer deutschen Approbation bei Anerkennung 

ausländischer Approbationsnachweise

Nach entsprechenden Vorkommnissen
im Bezirk Niederbayern möchte der ZBV
Schwaben allen Kolleginnen und Kolle-
gen, die im Ausland Zahnmedizin stu-
diert und im Anerkennungsverfahren die
deutsche Approbation erlangt haben,
folgenden wichtigen Hinweis geben:

Die Ausstellung einer deutschen Appro-
bationsurkunde beinhaltet nicht den
Fachkundenachweis im Strahlenschutz.
Somit dürfen Röntgenbilder nicht ange-
fertigt und befundet werden. Auch das

Betreiben einer Röntgeneinrichtung ist
nicht erlaubt. Nicht einmal das Anferti-
gen von Röntgenbildern auf Anweisung
des Praxisbetreibers (Röntgenschutzbe-
auftragten). Für alle diese Tätigkeiten
muss die Fachkunde nachgewiesen wer-
den. Und diese ist eben nicht in der
Approbation enthalten. Hierfür möchte
ich auch auf den Hinweis der Bayerischen
Landeszahnärztekammer verweisen:

Zahnärzte, die in Deutschland studieren,
erwerben die Fachkunde in der Regel im

Rahmen des Staatsexamens. Zahnärzte,
die ihr Studium nicht in Deutschland
absolviert haben, müssen die Fachkunde
nach Erhalt der Approbation gesondert
erwerben. Dazu muss die Sachkunde
nachgewiesen und ein von der zuständi-
gen Stelle anerkannter Kurs absolviert
werden. Die erfolgreiche Teilnahme an
einem Kurs darf für die Ausstellung der
Fachkundebescheinigung nicht länger
als fünf Jahre zurückliegen.

Referat Praxisführung

Wohin geht es mit GKV-FinStG 
und Paro-Behandlung?

Christian Berger bezieht Stellung zum neuen Kostendämpfungsgesetz
und dessen Auswirkungen im Interview

Der ZBV Schwaben stellt seinen Mitglie-
dern den Zugang zu Online-Interview mit
Christian Berger zur Verfügung. Er hat im
Rahmen der Fortbildungsserie „Der BDIZ
EDI informiert 2022“ über die gesund-
heitspolitischen Herausforderungen für
Zahnärztinnen und Zahnärzte referiert.
Mit unten stehendem QR-Code kann das

Webinar kostenfrei für ZBV-Mitglieder
angesehen werden. 

Zum Inhalt: Die systematische und nach-
haltige Parodontitis-Therapie gemäß
S3-Leitlinie wird nicht abgeschafft. Sie
wird, wie fast alle vertragszahnärztlichen
Leistungen aber ab 2023 der Budgetie-

rung unterworfen sein. Davon sind
Behandler und die gesetzlich versicher-
ten Patientinnen und Patienten betrof-
fen. Die Journalistin Anita Wuttke inter-
viewt Christian Berger, KZV-Vorsitzender
in Bayern und BDIZ EDI-Präsident. 
Das Interview besteht aus 2 Teilen: GKV-
FinStG und PAR-Behandlungsstecke.

Quelle: BDIZ EDI
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„Sei wie wir – werde ZFA“
So „cool“ lässt sich für den Ausbildungsberuf werben

Schon mal an eine Ausbildung zur/zum 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
(ZFA) gedacht? In diesem Imagefilm zei-
gen fünf ZFA, wie professionell Zahnme-
dizinische Fachangestellte arbeiten: „Wir 
bewahren unsere Instrumente sicher auf.

Keine Fingerabdrücke. Alles steril.” „Wir 
arbeiten immer in Handschuhen und hin-
terlassen keine Spuren.” „Wir sind bis an 
die Zähne mit Wissen bewaffnet.”  

Quelle: BLZK/ZÄK BW
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„ZFA – Ohne mich läuft hier nichts!“
Film ab! BLZK geht neue Wege bei der PR für die ZFA-Ausbildung

Unter dem Motto „ZFA – Ohne mich läuft hier nichts!“ bietet die BLZK einen 3D-Animationsfilm zur ZFA-Ausbildung
an. Unter blzk.de/zfa-film ist er abrufbar.

Wie können wir junge Menschen über die Aus-
bildung zur/zum Zahnmedizinischen Fachange-
stellten (ZFA) informieren und für diesen span-
nenden Beruf begeistern? 
Ein neuer Ansatz ist der 3D-Animationsfilm der
BLZK zur ZFA-Ausbildung. Dieser zeigt in einem
virtuellen Praxisrundgang das vielfältige Tätig-

keitsspektrum einer ZFA. Zahnärzte können ihn
jederzeit über PC oder Tablet in der Praxis zei-
gen oder Interessierten weiterempfehlen. 
Gern können sie auch von ihrer eigenen Praxis-
Website auf blzk.de/zfa-film verlinken, um jun-
ge Menschen für den Beruf ZFA zu begeistern.  
Quelle: BLZK  

Winterabschlussprüfung 2023
Für Zahnmedizinische Fachangestellte

Nach derzeitigem Stand ist davon
auszugehen, dass die Corona-Pande-
mie weiterhin andauert. Sofern die
geltenden Vorschriften zum Infekti-
onsschutz die Durchführung von
Prüfungen zulassen, kann die Win-
terabschlussprüfung 2023 unter Ein-
haltung aller erforderlichen Hygiene-
maßnahmen stattfinden.
Die Winterabschlussprüfung – schrift-
licher Teil – findet am Mittwoch, den
18. Januar 2023 an der Berufsschule V
der Stadt Augsburg, Haunstetter
Straße 66, 86161 Augsburg, für alle
Prüflinge in Schwaben statt. 

Hinweis zur Anmeldung

Der ZBV weist darauf hin, dass für
die rechtzeitige Anmeldung
(Anmeldeschluss 04.11.2022 beim
ZBV) der Ausbilder / die Ausbilderin
verantwortlich ist (siehe § 6, Abs. 10
des Ausbildungsvertrages).

Wiederholer/-innen, die die letzte Prü-
fung nicht bestanden haben, müssen die
gleichen Anmeldeformalitäten und 
-termine beachten. Alle Auszubildenden
sind nach § 15 BBiG am Tag vor der
schriftlichen Prüfung freizustellen.

Zur Winterabschlussprüfung 2023 wer-
den die Auszubildenden zugelassen,
deren Ausbildungszeit bis 31.März 2023
endet und die die geforderten Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllen, sowie
Auszubildende, die vom ZBV Schwaben
aufgrund des Vorliegens besonderer

Zulassungsvoraussetzungen (vorzeitige
Zulassung) zur Prüfung zugelassen wer-
den.

Z e i t p l a n
für Mittwoch, 18. Januar 2023:

08.30 – 10.00 Uhr
Bereich Abrechnungswesen

10.00 – 11.00 Uhr
Bereich Praxisorganisation und 
-verwaltung

11.00 – 11.45 Uhr
Pause

11.45 – 13.15 Uhr
Bereich Behandlungsassistenz (ein-
schließlich Kenntnisse im Strahlen-
schutz)

13.15 – 14.00 Uhr

Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde

Die Aufgabensätze für die Bereiche
Abrechnungswesen und Praxisorganisa-
tion und -verwaltung werden zusammen
ausgeteilt. Die Zeit von 8.30 – 11.00 Uhr
steht zur Bearbeitung der Bereiche
Abrechnungswesen und Praxisorganisa-
tion und -verwaltung insgesamt zur Ver-
fügung. 

Die Aufgabensätze für die Bereiche
Behandlungsassistenz inkl. Kenntnis-
nachweis im Strahlenschutz sowie Wirt-
schafts- und Sozialkunde werden zusam-
men ausgeteilt. Die Zeit von 11.45 –
14.00 Uhr steht für die Bereiche Behand-
lungsassistenz inkl. Kenntnisnachweis im
Strahlenschutz sowie Wirtschafts- und
Sozialkunde insgesamt zur Verfügung.

Bereich Abrechnungswesen

Es sind eine Privatliquidation, ein Erfas-
sungsschein und ein Heil- und Kosten-
plan zu erstellen. Im Heil- und Kosten-
plan werden auch gleichartige Versor-
gungen geprüft. Die Befundklassen 5
und 6 werden in der Winterabschluss-
prüfung 2023 nicht geprüft.

Bei der Erstellung der Privatliquidation
können alle in der GOZ/GOÄ-Hilfsliste
aufgeführten Leistungen geprüft wer-
den.

Die Abrechnungsbestimmungen im Be-
reich GOZ richten sich nach den Empfeh-
lungen der Bundeszahnärztekammer
und der Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer (z.B. bei GOZ-Position 2390).
Die Bearbeitung des Erfassungsscheines
wird ohne die Hilfsliste Bema zu konser-
vierend/chirurgischen Behandlung
durchgeführt. Eine um die neuen PAR-
Positionen aktualisierte Hilfsliste Bema
für die Verwendung im Unterricht ist
online gestellt.

Die Abrechnung der neuen PAR-Richtlini-
en werden in der Winterabschlussprü-
fung 2023 noch nicht geprüft.

Ebenso werden noch keine Fragen zur
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung und zum elektronischen
Rezept gestellt.

Hilfsmittel

Den Prüflingen werden folgende Hilfs-
mittel zur Verfügung gestellt: 

1. die Hilfsliste für die Privatliquidation
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Infoblatt zum neuen Ausbildungsnachweis
gültig ab 1. August 2022

Mit der neuen Ausbildungsverordnung
wird das bisher bekannte und gedruckte
Berichtsheft – auch begrifflich – durch
den „Ausbildungsnachweis“ abgelöst.
Der Ausbildungsnachweis (bisher
Berichtsheft) wird von der BLZK nicht
mehr in gedruckter und gebundener
Form herausgegeben. Nach den Vorga-
ben des Berufsbildungsgesetzes kann der
Ausbildungsnachweis schriftlich oder
elektronisch geführt werden.
Die BLZK hat sich aktuell für eine Zwi-
schenlösung entschieden. Der BBiA hat
in seinem Beschluss dem so erstellten
Ausbildungsnachweis zugestimmt.

Der Ausbildungsnachweis wird nun in
Form von ausfüllbaren PDF-Formularen
auf der Website der BLZK online zur Ver-
fügung gestellt.
Genauere Informationen über die Vorge-
hensweise sowie die hierfür notwendi-
gen Vorlagen und Formulare können Sie
unter folgendem Link herunterladen
bzw. ausdrucken.

www.blzk.de/ausbildungsnachweis

Ein elektronischer Ausbildungsnachweis
wäre z.B. der online-Ausbildungsnach-
weis B-Lok- www.online-ausbildungs-
nachweis.de.

Sollten Sie die elektronische Variante
favorisieren, sollten Sie sich jedoch unbe-
dingt vorab genauestens über den vorge-
nannten Link informieren, da diese
Lösung weitaus aufwendiger ist.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass die Praxen sich zu Beginn der Ausbil-
dung für eine Form des Ausbildungs-
nachweises entscheiden müssen und die-
se Entscheidung für die gesamte Ausbil-
dungszeit gilt.

++ Referat Zahnärztliches Personal ++

Azubis können Vergünstigungen nutzen
Den Auszubildendenausweis jetzt beim 

Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben anfordern!   

Azubis können durch Vorlage des Auszu-
bildendenausweises Vergünstigungen in
Kinos, Museen, Schwimmbädern, bei
öffentlichen Verkehrsmitteln oder Veran-
staltungen erhalten. Diesen Auszubilden-
denausweis können Auszubildende zur /
zum Zahnmedizinischen Fachangestellten
(ZFA) bei ihrem zuständigen Zahnärztli-
chen Bezirksverband kostenlos anfordern.

Der Auszubildendenausweis bescheinigt
den Status als Auszubildende zur/ zum
Zahnmedizinischen Fachangestellten. Er
hat in etwa die Größe eines Personalaus-
weises und muss vom Auszubildenden
handschriftlich ausgefüllt und von der
ausbildenden Zahnarztpraxis sowie vom
Zahnärztlichen Bezirksverband unter-
schrieben und abgestempelt werden.

Außerdem ist ein aktuelles Foto von sich
in Passbildgröße erforderlich, das die
zuständige Berufsschule abstempelt. Sie
bestätigt auch die Gültigkeit des Auswei-
ses für das jeweilige Schuljahr.

ZBV Schwaben

Wichtiger Hinweis
Der neue, geänderte Musterausbil-
dungsvertrag für Zahnmedizinische
Fachangestellte der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer (BLZK) ist online
abrufbar auf der Webseite des ZBV
Schwaben. 

Die Änderungen sind gelb gekennzeich-
net. 

Die Ausbildung richtet sich nach der Ver-
ordnung zur/zum Zahnmedizinischen
Fachangestellten (ZahnmedAusbV) vom
16. März 2022 (BGBl. I S. 487). 

www.zbv-schwaben.de > Praxisteam
bzw. QR-Code 
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„ZFA – Ohne mich läuft hier nichts!“
Film ab! BLZK geht neue Wege bei der PR für die ZFA-Ausbildung

Unter dem Motto „ZFA – Ohne mich läuft hier nichts!“ bietet die BLZK einen 3D-Animationsfilm zur ZFA-Ausbildung
an. Unter blzk.de/zfa-film ist er abrufbar.

Wie können wir junge Menschen über die Aus-
bildung zur/zum Zahnmedizinischen Fachange-
stellten (ZFA) informieren und für diesen span-
nenden Beruf begeistern? 
Ein neuer Ansatz ist der 3D-Animationsfilm der
BLZK zur ZFA-Ausbildung. Dieser zeigt in einem
virtuellen Praxisrundgang das vielfältige Tätig-

keitsspektrum einer ZFA. Zahnärzte können ihn
jederzeit über PC oder Tablet in der Praxis zei-
gen oder Interessierten weiterempfehlen. 
Gern können sie auch von ihrer eigenen Praxis-
Website auf blzk.de/zfa-film verlinken, um jun-
ge Menschen für den Beruf ZFA zu begeistern.  
Quelle: BLZK  

Winterabschlussprüfung 2023
Für Zahnmedizinische Fachangestellte

Nach derzeitigem Stand ist davon
auszugehen, dass die Corona-Pande-
mie weiterhin andauert. Sofern die
geltenden Vorschriften zum Infekti-
onsschutz die Durchführung von
Prüfungen zulassen, kann die Win-
terabschlussprüfung 2023 unter Ein-
haltung aller erforderlichen Hygiene-
maßnahmen stattfinden.
Die Winterabschlussprüfung – schrift-
licher Teil – findet am Mittwoch, den
18. Januar 2023 an der Berufsschule V
der Stadt Augsburg, Haunstetter
Straße 66, 86161 Augsburg, für alle
Prüflinge in Schwaben statt. 

Hinweis zur Anmeldung

Der ZBV weist darauf hin, dass für
die rechtzeitige Anmeldung
(Anmeldeschluss 04.11.2022 beim
ZBV) der Ausbilder / die Ausbilderin
verantwortlich ist (siehe § 6, Abs. 10
des Ausbildungsvertrages).

Wiederholer/-innen, die die letzte Prü-
fung nicht bestanden haben, müssen die
gleichen Anmeldeformalitäten und 
-termine beachten. Alle Auszubildenden
sind nach § 15 BBiG am Tag vor der
schriftlichen Prüfung freizustellen.

Zur Winterabschlussprüfung 2023 wer-
den die Auszubildenden zugelassen,
deren Ausbildungszeit bis 31.März 2023
endet und die die geforderten Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllen, sowie
Auszubildende, die vom ZBV Schwaben
aufgrund des Vorliegens besonderer

Zulassungsvoraussetzungen (vorzeitige
Zulassung) zur Prüfung zugelassen wer-
den.

Z e i t p l a n
für Mittwoch, 18. Januar 2023:

08.30 – 10.00 Uhr
Bereich Abrechnungswesen

10.00 – 11.00 Uhr
Bereich Praxisorganisation und 
-verwaltung

11.00 – 11.45 Uhr
Pause

11.45 – 13.15 Uhr
Bereich Behandlungsassistenz (ein-
schließlich Kenntnisse im Strahlen-
schutz)

13.15 – 14.00 Uhr

Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde

Die Aufgabensätze für die Bereiche
Abrechnungswesen und Praxisorganisa-
tion und -verwaltung werden zusammen
ausgeteilt. Die Zeit von 8.30 – 11.00 Uhr
steht zur Bearbeitung der Bereiche
Abrechnungswesen und Praxisorganisa-
tion und -verwaltung insgesamt zur Ver-
fügung. 

Die Aufgabensätze für die Bereiche
Behandlungsassistenz inkl. Kenntnis-
nachweis im Strahlenschutz sowie Wirt-
schafts- und Sozialkunde werden zusam-
men ausgeteilt. Die Zeit von 11.45 –
14.00 Uhr steht für die Bereiche Behand-
lungsassistenz inkl. Kenntnisnachweis im
Strahlenschutz sowie Wirtschafts- und
Sozialkunde insgesamt zur Verfügung.

Bereich Abrechnungswesen

Es sind eine Privatliquidation, ein Erfas-
sungsschein und ein Heil- und Kosten-
plan zu erstellen. Im Heil- und Kosten-
plan werden auch gleichartige Versor-
gungen geprüft. Die Befundklassen 5
und 6 werden in der Winterabschluss-
prüfung 2023 nicht geprüft.

Bei der Erstellung der Privatliquidation
können alle in der GOZ/GOÄ-Hilfsliste
aufgeführten Leistungen geprüft wer-
den.

Die Abrechnungsbestimmungen im Be-
reich GOZ richten sich nach den Empfeh-
lungen der Bundeszahnärztekammer
und der Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer (z.B. bei GOZ-Position 2390).
Die Bearbeitung des Erfassungsscheines
wird ohne die Hilfsliste Bema zu konser-
vierend/chirurgischen Behandlung
durchgeführt. Eine um die neuen PAR-
Positionen aktualisierte Hilfsliste Bema
für die Verwendung im Unterricht ist
online gestellt.

Die Abrechnung der neuen PAR-Richtlini-
en werden in der Winterabschlussprü-
fung 2023 noch nicht geprüft.

Ebenso werden noch keine Fragen zur
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung und zum elektronischen
Rezept gestellt.

Hilfsmittel

Den Prüflingen werden folgende Hilfs-
mittel zur Verfügung gestellt: 

1. die Hilfsliste für die Privatliquidation
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Weitere Informationen zum Thema 
Meisterbonus finden Sie hier:

www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/pa_
meisterbonus_meisterpreis.html

Aktualisierte Richtlinien zur Vergabe 
von Meisterbonus und Meisterpreis:

www.gesetze-bayern.de/Content/
Document/BayVwV274719

Positive Effekte

Die Prämie setzt einen zusätzlichen An-
reiz, sich qualifiziert weiterzubilden und 
die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Da-
mit wirkt Bayern auch dem Fachkräfte-
mangel entgegen.

Der ZBV Schwaben teilt mit, dass der Be-
schluss des Ministerrats, den bayerischen 
Meisterbonus um 1.000 Euro zu erhö-
hen, in die Tat umgesetzt wurde. Rück-
wirkend zum 1. Januar 2023 erhalten 
erfolgreiche Absolventinnen und Absol-
venten der Aufstiegsfortbildungen Zahn-
medizinische/r Verwaltungsassistent/in 
(ZMV), Zahnmedizinische/r Prophylaxeas-
sistent/in (ZMP) und Dentalhygieniker/in 
(DH) nun einen Bonus von 3.000 Euro.

len und kontinuierlichen Sprachförderung 
während der gesamten Ausbildungsdau-
er. Die in den Kursen vermittelten Schlüs-
selkompetenzen helfen dabei, sprach-
liche Lücken zu schließen mit dem Ziel, 
Ausbildungsabrüche zu vermeiden und 
Abschlussquoten zu erhöhen.

Der Sprachunterricht findet zusätzlich 
zur Ausbildung statt. Für die Praxen ent-
stehen keine weiteren Verpflichtungen 
oder Kosten. 

Online und in Präsenz bietet die Bundes-
agentur für Arbeit zur Sprachförderung 
mit dem BAMF - Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge Deutsch für den Beruf an. 

Mit dem Antrag auf Teilnahmeberechti-
gung können Auszubildende im Sinne des 
§ 57 Absatz 1SGB III vor oder während ih-
rer Berufsausbildung die Teilnahme an ei-
nem Berufssprachkurs beantragen. 

Die Berufssprachkurse für Azubis bieten 
ein passgenaues Angebot zur individuel-
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EHRUNGEN

Der ZBV Schwaben ehrt an dieser Stel-
le Mitarbeiterinnen von Zahnarztpra-
xen in Schwaben für ihre langjährige 
Mitarbeit:

10 Jahre

Nicole Abold 
tätig seit 1. Juli 2013  
in der Praxis von Monika Penc 

Christiane Merdinger 
tätig seit 1. Juli 2013  
in der Praxis von Monika Penc 

Claudia Cosic

tätig seit 1. Juli 2013
in der Praxis Dr. Streicher u. Stahl
 
Für den ZBV Schwaben gratuliert herzlich 
Dr. Axel Kern
Referent Zahnärztliches Personal

Kostenlose Deutschkurse 
für Auszubildende im Bereich ZFA

Bayerische Staatsregierung erhöht Meisterbonus
Für erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der Aufstiegsfortbildungen 

Der Antrag auf Teilnahmeberechtigung 
für Auszubildende findet sich beim Scan-
nen des QR-Codes.
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Infoblatt zum neuen Ausbildungsnachweis
gültig ab 1. August 2022

Mit der neuen Ausbildungsverordnung
wird das bisher bekannte und gedruckte
Berichtsheft – auch begrifflich – durch
den „Ausbildungsnachweis“ abgelöst.
Der Ausbildungsnachweis (bisher
Berichtsheft) wird von der BLZK nicht
mehr in gedruckter und gebundener
Form herausgegeben. Nach den Vorga-
ben des Berufsbildungsgesetzes kann der
Ausbildungsnachweis schriftlich oder
elektronisch geführt werden.
Die BLZK hat sich aktuell für eine Zwi-
schenlösung entschieden. Der BBiA hat
in seinem Beschluss dem so erstellten
Ausbildungsnachweis zugestimmt.

Der Ausbildungsnachweis wird nun in
Form von ausfüllbaren PDF-Formularen
auf der Website der BLZK online zur Ver-
fügung gestellt.
Genauere Informationen über die Vorge-
hensweise sowie die hierfür notwendi-
gen Vorlagen und Formulare können Sie
unter folgendem Link herunterladen
bzw. ausdrucken.

www.blzk.de/ausbildungsnachweis

Ein elektronischer Ausbildungsnachweis
wäre z.B. der online-Ausbildungsnach-
weis B-Lok- www.online-ausbildungs-
nachweis.de.

Sollten Sie die elektronische Variante
favorisieren, sollten Sie sich jedoch unbe-
dingt vorab genauestens über den vorge-
nannten Link informieren, da diese
Lösung weitaus aufwendiger ist.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass die Praxen sich zu Beginn der Ausbil-
dung für eine Form des Ausbildungs-
nachweises entscheiden müssen und die-
se Entscheidung für die gesamte Ausbil-
dungszeit gilt.

++ Referat Zahnärztliches Personal ++

Azubis können Vergünstigungen nutzen
Den Auszubildendenausweis jetzt beim 

Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben anfordern!   

Azubis können durch Vorlage des Auszu-
bildendenausweises Vergünstigungen in
Kinos, Museen, Schwimmbädern, bei
öffentlichen Verkehrsmitteln oder Veran-
staltungen erhalten. Diesen Auszubilden-
denausweis können Auszubildende zur /
zum Zahnmedizinischen Fachangestellten
(ZFA) bei ihrem zuständigen Zahnärztli-
chen Bezirksverband kostenlos anfordern.

Der Auszubildendenausweis bescheinigt
den Status als Auszubildende zur/ zum
Zahnmedizinischen Fachangestellten. Er
hat in etwa die Größe eines Personalaus-
weises und muss vom Auszubildenden
handschriftlich ausgefüllt und von der
ausbildenden Zahnarztpraxis sowie vom
Zahnärztlichen Bezirksverband unter-
schrieben und abgestempelt werden.

Außerdem ist ein aktuelles Foto von sich
in Passbildgröße erforderlich, das die
zuständige Berufsschule abstempelt. Sie
bestätigt auch die Gültigkeit des Auswei-
ses für das jeweilige Schuljahr.

ZBV Schwaben

Wichtiger Hinweis
Der neue, geänderte Musterausbil-
dungsvertrag für Zahnmedizinische
Fachangestellte der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer (BLZK) ist online
abrufbar auf der Webseite des ZBV
Schwaben. 

Die Änderungen sind gelb gekennzeich-
net. 

Die Ausbildung richtet sich nach der Ver-
ordnung zur/zum Zahnmedizinischen
Fachangestellten (ZahnmedAusbV) vom
16. März 2022 (BGBl. I S. 487). 

www.zbv-schwaben.de > Praxisteam
bzw. QR-Code 

ZNS 12-2022_ZNS  28.11.22  14:44  Seite 21

Ärztliche Untersuchungen 
bei Auszubildenden

§ 32 des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
schreibt eine ärztliche Untersuchung Ju-
gendlicher vor Antritt der Ausbildung 
vor. Eine Kopie der Untersuchungsbe-
scheinigung muss dem ZBV mit dem 
Ausbildungsvertrag vorgelegt werden. 

Nach Ablauf des ersten Ausbildungsjah-
res ist nach § 33 JArbSchG eine Nachun-
tersuchung erforderlich. 
Die ärztlichen Untersuchungsbeschei-
nigungen über die gesundheitliche Eig-
nung sind dem Arbeitgeber vorzulegen 
und von diesem aufzubewahren. Legt 
die Auszubildende die Bescheinigung 
nicht nach Ablauf eines Jahres vor, hat 
der Ausbilder sie innerhalb eines Monats 
unter Hinweis auf das Beschäftigungs-

verbot schriftlich aufzufordern, die Be-
scheinigung vorzulegen. Die Auszubil-
dende darf nach Ablauf von 14 Monaten 
nach Aufnahme der ersten Beschäfti-
gung solange nicht weiterbeschäftigt 
werden, bis die Bescheinigung vorliegt.

Eine Kopie dieser Bescheinigung muss 
mit der Anmeldung zur Zwischenprü-
fung bzw. 
Teil 1 der gestreckten Anschlussprüfung 
dem ZBV vorgelegt werden. 

Wird diese Bescheinigung nicht fristge-
recht eingereicht, wird die Auszubilden-
de nicht zur Prüfung zugelassen. 

ZBV Schwaben
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Zahnarzthelfer/innen (ZAH) bzw. Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) mit Kenntnissen im Strahlenschutz, die 
ihre Kenntnisse im Strahlenschutz ab dem Jahr 2018 erworben haben, sind nach § 18a Abs. 3 der Röntgenver-
ordnung innerhalb eines fünfjährigen Turnus verpflichtet, die Kenntnisse im Strahlenschutz 2023 zu aktualisie-
ren, wenn sie weiter ihre erworbenen Kenntnisse anwenden wollen. Röntgenbescheinigungen, die vor dem Jahr 
2018 erworben wurden, können ebenfalls im Jahr 2023 aktualisiert werden. Zahnarzthelfer/innen bzw. Zahnme-
dizinische Fachangestellte dürfen nur mit einem gültigen Röntgenschein in der Praxis röntgen.

Der Zahnärztliche Bezirksverband Schwaben bietet für ZAH/ZFA regelmäßig Fortbildungskurse zur Aktuali-
sierung der Kenntnisse im Strahlenschutz mit Prüfung an. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie ein Skript mit 
einem Prüfungsbogen, den Sie bitte zum Kurs mitbringen. Bei Bestehen der Prüfung erhalten Sie eine Bescheini-
gung des ZBV über die aktualisierten Kenntnisse im Strahlenschutz.

Achtung:  Kopie des Röntgennachweises beifügen!!!!

Der ZBV Schwaben bietet hierzu folgende Aktualisierungsveranstaltungen für das Jahr 2023 an:

        Freitag, 21. Juli 2023, Beginn 13.30 Uhr
Der Kurs findet im Haus St. Ulrich, Kappelberg 1 in 86150 Augsburg statt

Gebühr: jeweils 50 Euro inkl. Skript, Dauer: ca. 2 Stunden

Bitte pro Person eine Anmeldung ausfüllen!
Anmeldung an: ZBV Schwaben, Lauterlech 41, 86152 Augsburg oder Fax 08 21/3 43 15 22

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:

Hiermit ermächtige ich den Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben, die Gebühr von 50 Euro pro Person  
von meinem Konto

IBAN 

bei (Bank/Sparkasse) abzubuchen.

Rechnungsversand via Email 
bitte an folgende Adresse:       ________________________________________________________________

Ort/Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Ort, Datum Praxisstempel/Unterschrift

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV Schwaben auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Abbuchung erfolgt 
innerhalb 10 Tagen nach Kursteilnahme der Satzung des ZBV Schwaben.

Ein Rücktritt von einer erfolgten Anmeldung ist bis 14 Tage vor Kursbeginn mit einer Stornogebühr in Höhe von 100% der Kurs-
gebühr oder unter Nennung eines Ersatzteilnehmers möglich!
Die geschäftsmäßige Verarbeitung Ihrer angegebenen Kontaktdateninformationen für dieses Formular erfolgt nach Art. 6 (1) f. DSGVO an den Zahnärztli-
chen Bezirksverband Schwaben, Körperschaft des öffentlichen Rechts (K.d.ö.R.),  Lauterlech 41, 86152 Augsburg. Sie können jederzeit der Nutzung Ihrer 
Daten unter oben stehender Anschrift widersprechen. Ihre Daten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der Information der Mitglieder – nicht 
für werbliche Zwecke – verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.zbv-schwaben.de> Datenschutzerklärung 

Aktualisierung der Kenntnisse       
im Strahlenschutz im Jahr 2023     
für zahnärztliches Personal

Ich willige hiermit ein, dass die Rechnung des Kurses vom ZBV an folgende E-Mail Adresse versandt wird:
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Zahnarzthelfer/innen (ZAH) bzw. Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) mit Kenntnissen im Strahlenschutz, die 
ihre Kenntnisse im Strahlenschutz ab dem Jahr 2018 erworben haben, sind nach § 18a Abs. 3 der Röntgenver-
ordnung innerhalb eines fünfjährigen Turnus verpflichtet, die Kenntnisse im Strahlenschutz 2023 zu aktualisie-
ren, wenn sie weiter ihre erworbenen Kenntnisse anwenden wollen. Röntgenbescheinigungen, die vor dem Jahr 
2018 erworben wurden, können ebenfalls im Jahr 2023 aktualisiert werden. Zahnarzthelfer/innen bzw. Zahnme-
dizinische Fachangestellte dürfen nur mit einem gültigen Röntgenschein in der Praxis röntgen.

Der Zahnärztliche Bezirksverband Schwaben bietet für ZAH/ZFA regelmäßig Fortbildungskurse zur Aktuali-
sierung der Kenntnisse im Strahlenschutz mit Prüfung an. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie ein Skript mit 
einem Prüfungsbogen, den Sie bitte zum Kurs mitbringen. Bei Bestehen der Prüfung erhalten Sie eine Bescheini-
gung des ZBV über die aktualisierten Kenntnisse im Strahlenschutz.

Achtung:  Kopie des Röntgennachweises beifügen!!!!

Der ZBV Schwaben bietet hierzu folgende Aktualisierungsveranstaltungen für das Jahr 2023 an:

        Freitag, 29.September 2023, Beginn 13.30 Uhr
Der Kurs findet im Haus St. Ulrich, Kappelberg 1 in 86150 Augsburg statt

Gebühr: jeweils 50 Euro inkl. Skript, Dauer: ca. 2 Stunden

Bitte pro Person eine Anmeldung ausfüllen!
Anmeldung an: ZBV Schwaben, Lauterlech 41, 86152 Augsburg oder Fax 08 21/3 43 15 22

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:

Hiermit ermächtige ich den Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben, die Gebühr von 50 Euro pro Person  
von meinem Konto

IBAN 

bei (Bank/Sparkasse) abzubuchen.

Rechnungsversand via Email 
bitte an folgende Adresse:       ________________________________________________________________

Ort/Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Ort, Datum Praxisstempel/Unterschrift

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV Schwaben auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Abbuchung erfolgt 
innerhalb 10 Tagen nach Kursteilnahme der Satzung des ZBV Schwaben.

Ein Rücktritt von einer erfolgten Anmeldung ist bis 14 Tage vor Kursbeginn mit einer Stornogebühr in Höhe von 100% der Kurs-
gebühr oder unter Nennung eines Ersatzteilnehmers möglich!
Die geschäftsmäßige Verarbeitung Ihrer angegebenen Kontaktdateninformationen für dieses Formular erfolgt nach Art. 6 (1) f. DSGVO an den Zahnärztli-
chen Bezirksverband Schwaben, Körperschaft des öffentlichen Rechts (K.d.ö.R.),  Lauterlech 41, 86152 Augsburg. Sie können jederzeit der Nutzung Ihrer 
Daten unter oben stehender Anschrift widersprechen. Ihre Daten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der Information der Mitglieder – nicht 
für werbliche Zwecke – verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.zbv-schwaben.de> Datenschutzerklärung 

Aktualisierung der Kenntnisse       
im Strahlenschutz im Jahr 2023     
für zahnärztliches Personal

Ich willige hiermit ein, dass die Rechnung des Kurses vom ZBV an folgende E-Mail Adresse versandt wird:
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regina regensburger
dentalhygienikerin
industriestraße 44
89331 burgau

Professionelle Zahnreinigung für Erwachsene (PZR Teil1)
  
   8.30h-17.30h u. 08.00-17.30h, 510,- € / 18 Punkte

Professionelle Wurzeloberflächenreinigung (PZR Teil2)
   Mi., 02.08.23 , Fr., 22.09.23 , Fr., 24.11.23 , Sa
   8.30h - 16.30h , 290,- € / 9 Punkte

Aufschleifen des par. u. chir. Instrumentariums
    Mi., 12.07.23 , Do., 21.09.23 , Fr., 17.11.23 , 
   13.30 - 17.30h , 190,- € / 5 Punkte

PAR-Vorbehandlung und Recall
   Sa., 08.07.23 , Sa., 23.09.23 , Fr., 08.12.23
   08.30-17.30h , 290,- € / 9 Punkte

Fissurenversiegelung
   Mi., 20.09.23 , Mi., 06.12.23 
   13.00h-18.30h , 200,- € / 7 Punkte

Kinder- und Jugendprophylaxe mit FU u. IP1-IP4, KFO Betr.
   Fr./Sa., 03./04.11.23 , Fr./Sa., 26./27.01.24 
   13.30h-18.00h u. 8.00-17.00h, 430,- € / 13 Punkte

Prophylaxekonzept mit Erfolg
   Do 23.11.23 , 14.00h-18.00h , 190,-€ / 5 Punkte

Alterszahnheilkunde: Fit für Senioren
   Mi., 22.11.23 , 13.00-19.00h , 200,- € / 7 Punkte

Professionelle Betreuung von Implantatpatienten
   Mi., 27.09.23 , Do., 18.01.24 , 13.30h-18.00h , 190,-€ / 5 Punkte

PZR Update für Prophylaxeprofis
   Sa., 07.10.23 , Sa., 25.11.23 , Mi., 31.01.24 
   8.30h-16,30h , 290,- € / 9 Punkte

Bleaching mit Erfolg
   Fr. 07.07.23 , Fr. 27.10.23 , 13.00h-18.30h , 200,-€ / 7 Punkte

Praktischer Arbeitskurs für PZR Profis
   Sa., 18.11.23 , 8.30h - 17.00h , 290,- € / 9 Punkte

Die überzeugende PZR Beratung (mit PSI und Zst.)
   Mi., 06.09.23 , 13.30h-18.00h , 190,-€

       Kurse mit Gast-Referenten:

Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken
   ausgebucht, neuer Termin April 24 , 13.00h-18.00h , 200,-€
   (Ref.: Björn Maier, Ztm.)

 Fr./Sa., 14./15.07.23 , Fr./Sa., 04./05.08.23 , Fr./Sa., 08./09.09.23  

., 09.12.23

Fr., 19.01.24

Anmeldungen per Fax unter: 08222.413323
tel.: 08222.411220   mobil: 0173.383 93 83 
oder im Internet unter: www.dh-regensburger.de

FORTBILDUNGSZENTRUM BURGAU

Die Kurse erhalten entsprechend  den Richtlinien der BZÄK / DGZMK.

Die genauen Kursbeschreibungen, detaillierte Infos zu den Kursen
mit Gast-Referenten, Auskunft über ausgebuchte Termine und eine
B i l d e r g a l e r i e  f i n d e n  S i e  a u f  u n s e r e r  I n t e r n e t s e i t e !

Fortbildungspunkte 

regina regensburger
den ta lh yg i en i ke r i n

Praxis:

TeilnehmerinKursNr./ Datum Betrag

Anschrift:

Tel. / Fax:

Aktuelle Kurstermine 2023

Die AGB und die Datenschutzhinweise unter www.dh-regensburger.de
habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.
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